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FTC Gideon I 

Allgemeine Fondsbestimmungen 
 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anteilinhabern und der ERSTE SPARINVEST KAG (nachstehend "Ka-
pitalanlagegesellschaft" genannt) für den von der Kapitalanlagegesellschaft verwalteten Kapitalanlagefonds, die nur in Ver-
bindung mit den für den jeweiligen Kapitalanlagefonds aufgestellten besonderen Fondsbestimmungen gelten: 
 
§ 1 Grundlagen 
 
Die Kapitalanlagegesellschaft unterliegt den Vorschriften des österreichischen Investmentfondsgesetzes 1993 in der jeweils 
geltenden Fassung (nachstehend „InvFG“ genannt). 
 
§ 2 Miteigentumsanteile 
 
1. Das Miteigentum an den zum Kapitalanlagefonds gehörigen Vermögenswerten ist in gleiche Miteigentumsanteile zer-

legt. 
 
 Die Anzahl der Miteigentumsanteile ist nicht begrenzt. 
 
2.  Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert. 
 
 Nach Maßgabe der besonderen Fondsbestimmungen können die Anteilscheine in mehreren Anteilscheingattungen 

ausgegeben werden. 
 
 Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden (§ 24 Depotgesetz in der jeweils geltenden Fassung) und/oder in ef-

fektiven Stücken dargestellt. 
 
3. Jeder Erwerber eines Anteilscheines erwirbt in der Höhe der darin verbrieften Miteigentumsanteile Miteigentum an 

sämtlichen Vermögenswerten des Kapitalanlagefonds. Jeder Erwerber eines Anteiles an einer Sammelurkunde er-
wirbt in der Höhe seines Anteiles an den in der Sammelurkunde verbrieften Miteigentumsanteilen Miteigentum an 
sämtlichen Vermögenswerten des Kapitalanlagefonds. 

 
4. Die Kapitalanlagegesellschaft darf mit Zustimmung ihres Aufsichtsrates die Miteigentumsanteile teilen (splitten) und 

zusätzliche Anteilscheine an die Anteilinhaber ausgeben oder die alten Anteilscheine in neue umtauschen, wenn sie 
zufolge der Höhe des errechneten Anteilwertes (§ 6) eine Teilung der Miteigentumsanteile als im Interesse der Mitei-
gentümer gelegen erachtet. 

 
§ 3 Anteilscheine und Sammelurkunden 
 
1. Die Anteilscheine lauten auf Inhaber. 
 
2. Die Sammelurkunden tragen die handschriftliche Unterfertigung eines Geschäftsleiters oder eines dazu beauftragten 

Angestellten der Depotbank sowie die handschriftlichen oder vervielfältigten Unterschriften zweier Geschäftsleiter der 
Kapitalanlagegesellschaft. 

 
3. Die effektiven Stücke tragen die handschriftlichen Unterschriften eines Geschäftsleiters oder eines dazu beauftragten 

Angestellten der Depotbank sowie die handschriftlichen oder vervielfältigten Unterschriften zweier Geschäftsleiter der 
Kapitalanlagegesellschaft. 

 
§ 4 Verwaltung des Kapitalanlagefonds 
 
1. Die Kapitalanlagegesellschaft ist berechtigt, über die Vermögenswerte des Kapitalanlagefonds zu verfügen und die 

Rechte aus diesen Vermögenswerten auszuüben. Sie handelt hierbei im eigenen Namen für Rechnung der Anteilin-
haber. Sie hat die Interessen der Anteilinhaber und die Integrität des Marktes zu wahren, die Sorgfalt eines ordentli-
chen und gewissenhaften Geschäftsleiters im Sinne des § 84 Abs. 1 Aktiengesetz anzuwenden und die Bestimmun-
gen des InvFG sowie die Fondsbestimmungen einzuhalten. 

 
 Die Kapitalanlagegesellschaft kann sich bei der Verwaltung des Kapitalanlagefonds Dritter bedienen und diesen auch 

das Recht überlassen, im Namen der Kapitalanlagegesellschaft oder im eigenen Namen für Rechnung der Anteilin-
haber über die Vermögenswerte zu verfügen. 

 
2. Die Kapitalanlagegesellschaft darf für Rechnung eines Kapitalanlagefonds weder Gelddarlehen gewähren noch Ver-

pflichtungen aus einem Bürgschafts- oder einem Garantievertrag eingehen. 
 
3. Vermögenswerte des Kapitalanlagefonds dürfen außer in den - laut den besonderen Fondsbestimmungen - vorgese-

henen Fällen nicht verpfändet oder sonst belastet, zur Sicherung übereignet oder abgetreten werden. 
 

§ 4 Abs. 2 InvFG steht der Einräumung von Sicherheiten durch den Kapitalanlagefonds im Zusammenhang mit deri-
vativen Produkten gemäß § 21 InvFG 1993, unabhängig davon, ob die Sicherheiten in der Form von Sichteinlagen, 
Geldmarktinstrumenten oder Wertpapieren gewährt werden, nicht entgegen. 
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4. Die Kapitalanlagegesellschaft darf für Rechnung eines Kapitalanlagefonds keine Wertpapiere, Geldmarktinstrumente 

oder andere Finanzanlagen gemäß § 20 InvFG verkaufen, die im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses nicht zum 
Fondsvermögen gehören. 

 
§ 5 Depotbank 
 
Die im Sinne des § 23 InvFG bestellte Depotbank (§ 13) führt die Depots und Konten des Kapitalanlagefonds und übt alle 
übrigen ihr im InvFG sowie in den Fondsbestimmungen übertragenen Funktionen aus. 
 
§ 6 Ausgabe und Anteilswert 
 
1. Die Depotbank hat den Wert eines Anteils (Anteilswert) für jede Anteilscheingattung jedes Mal dann zu errechnen 

und den Ausgabepreis und Rücknahmepreis (§ 7) zu veröffentlichen, wenn eine Ausgabe oder eine Rücknahme der 
Anteile stattfindet, mindestens aber zweimal im Monat. 

 
 Der Wert eines Anteils ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Er-

trägnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte, 
der zu ihm gehörigen Wertpapiere und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Kapitalanlagefonds gehörenden 
Geldmarktinstrumente und Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte, abzüglich 
Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. 

 
Der Ermittlung der Kurswerte werden gemäß § 7 (1) InvFG die letztbekannten Börsekurse bzw. Preisfeststellungen 
zugrundegelegt. 
 

2. Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil zur Deckung der Ausgabe-
kosten der Gesellschaft. Der sich ergebende Preis wird aufgerundet. Die Höhe dieses Aufschlages bzw. der Run-
dung ist in den besonderen Fondsbestimmungen (§ 23) angeführt. 

 
3.  Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis werden gemäß § 18 InvFG iVm. § 10 Abs. 3 KMG für jede Anteilschein-

gattung in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung mit Erscheinungsort im Inland und/oder in 
elektronischer Form auf der Internet-Seite der emittierenden Kapitalanlagegesellschaft veröffentlicht. 

 
§ 7 Rücknahme 
 
1. Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Kapitalanlagefonds zum jeweiligen Rücknahme-

preis auszuzahlen, und zwar gegebenenfalls gegen Rückgabe des Anteilscheines, der noch nicht fälligen Erträgnis-
scheine und des Erneuerungsscheines. 

 
2. Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Wert eines Anteils, abzüglich eines Abschlags und/oder einer Abrundung, 

soweit dies in den besonderen Fondsbestimmungen (§ 23) angeführt ist. Die Auszahlung des Rücknahmepreises 
sowie die Errechnung und Veröffentlichung des Rücknahmepreises gemäß § 6 kann unter gleichzeitiger Mitteilung an 
die Finanzmarktaufsicht und entsprechender Veröffentlichung gemäß § 10 vorübergehend unterbleiben und vom 
Verkauf von Vermögenswerten des Kapitalanlagefonds sowie vom Eingang des Verwertungserlöses abhängig ge-
macht werden, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die dies unter Berücksichtigung berechtigter Interessen 
der Anteilinhaber erforderlich erscheinen lassen. Die Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteilscheine ist dem An-
leger ebenfalls gemäß § 10 bekannt zu geben. 

 
 Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Kapitalanlagefonds 5 v.H. oder mehr seines Fondsvermögens in Ver-

mögenswerte investiert hat, deren Bewertungskurse aufgrund der politischen oder wirtschaftlichen Situationen ganz 
offensichtlich und nicht nur im Einzelfall nicht den tatsächlichen Werten entsprechen. 

 
§ 8 Rechnungslegung 
 
1. Innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Rechnungsjahres des Kapitalanlagefonds veröffentlicht die Kapitalanla-

gegesellschaft einen gemäß § 12 InvFG erstellten Rechenschaftsbericht. 
 
2. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten sechs Monate des Rechnungsjahres des Kapitalanlagefonds 

veröffentlicht die Kapitalanlagegesellschaft einen gemäß § 12 InvFG erstellten Halbjahresbericht. 
 
3. Der Rechenschaftsbericht und der Halbjahresbericht werden in der Kapitalanlagegesellschaft und in der Depotbank 

zur Einsicht aufgelegt. 
 
§ 9 Behebungszeit für Erträgnisanteile 
 
Der Anspruch der Anteilinhaber auf Herausgabe der Erträgnisanteile verjährt nach Ablauf von fünf Jahren. Solche Erträgnis-
anteile sind nach Ablauf der Frist als Erträgnisse des Kapitalanlagefonds zu behandeln. 
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§ 10 Veröffentlichung 
 
Auf alle die Anteilscheine betreffenden Veröffentlichungen - ausgenommen die Verlautbarung der gemäß § 6 ermittelten 
Werte - findet § 10 Abs. 3 und Abs. 4 Kapitalmarktgesetz Anwendung. Die Veröffentlichungen können entweder 
 
- durch vollständigen Abdruck im Amtsblatt zur Wiener Zeitung oder 
 
- indem Exemplare dieser Veröffentlichung in der Kapitalanlagegesellschaft und den Zahlstellen in ausreichender Zahl 

und kostenlos zur Verfügung gestellt werden, und das Erscheinungsdatum und die Abholstellen im Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung kundgemacht wurden, oder 

 
- gemäß § 10 Abs. 3 Z 3 KMG in elektronischer Form auf der Internet-Seite der emittierenden Kapitalanlagegesell-

schaft  
 
erfolgen. 
 
Die Mitteilung gemäß § 10 Abs. 4 KMG erfolgt  im Amtsblatt zur Wiener Zeitung oder in einer Zeitung mit Verbreitung im ge-
samten Bundesgebiet. 
Für Prospektänderungen gemäß § 6 Abs. 2 InvFG kann die Mitteilung gemäß § 10 Abs. 4 KMG auch lediglich in elektroni-
scher Form auf der Internetseite der emittierenden Kapitalanlagegesellschaft erfolgen. 
 
§ 11 Änderung der Fondsbestimmungen 
 
Die Kapitalanlagegesellschaft kann die Fondsbestimmungen mit Zustimmung des Aufsichtsrates und mit Zustimmung der 
Depotbank ändern. Die Änderung bedarf ferner der Bewilligung der Finanzmarktaufsicht. Die Änderung ist zu veröffentli-
chen. Sie tritt mit dem in der Veröffentlichung angegebenen Tag, frühestens aber drei Monate nach der Veröffentlichung in 
Kraft. 
 
§ 12 Kündigung und Abwicklung 
 
1. Die Kapitalanlagegesellschaft kann die Verwaltung des Kapitalanlagefonds nach Einholung der Bewilligung der Fi-

nanzmarktaufsicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens sechs Monaten (§ 14 Abs. 1 InvFG) bzw. 
sofern das Fondsvermögen EUR 1.150.000,- unterschreitet, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist durch öffentliche 
Bekanntmachung (§ 10) kündigen (§ 14 Abs. 2 InvFG). Eine Kündigung gemäß § 14 Abs. 2 InvFG ist während einer 
Kündigung gemäß § 14 Abs. 1 InvFG nicht zulässig. 

 
2. Endet das Recht der Kapitalanlagegesellschaft zur Verwaltung des Kapitalanlagefonds, so wird die Verwaltung oder 

Abwicklung nach den diesbezüglichen Bestimmungen des InvFG erfolgen. 
 
§ 12a Zusammenlegung oder Übertragung von Fondsvermögen 
 
Die Kapitalanlagegesellschaft kann das Fondsvermögen des Kapitalanlagefonds unter Einhaltung von § 3 Abs. 2 bzw. 
§ 14 Abs. 4 InvFG mit Fondsvermögen anderer Kapitalanlagefonds zusammenlegen oder das Fondsvermögen des Kapital-
anlagefonds auf Fondsvermögen anderer Kapitalanlagefonds übertragen bzw. Fondsvermögen anderer Kapitalanlagefonds 
in das Fondsvermögen des Kapitalanlagefonds übernehmen. 
 
 

Besondere Fondsbestimmungen 
 
 
für den FTC Gideon I, Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG (nachstehend „Kapitalanlagefonds“). 
 
Der Kapitalanlagefonds entspricht der Richtlinie 85/611/EWG. 
 
§ 13 Depotbank 
 
Depotbank ist die Erste Group Bank AG, Wien. 
 
§ 14 Zahl- und Einreichstellen, Anteilscheine  
 
1. Zahl- und Einreichstelle für die Anteilscheine und Erträgnisscheine ist die Erste Group Bank AG, Wien. 
 
2. Für den Kapitalanlagefonds werden Thesaurierungsanteilscheine mit KESt-Abzug und zwar über 1 Stück bzw. 

Bruchstücke davon ausgegeben. Ein Anteilbruchteil kann ein Zehntel (0,10), ein Hundertstel (0,01) oder ein Tau-
sendstel (0,001) eines Anteilscheines sein. 

 
Die Kapitalanlagegesellschaft behält sich vor, auch Ausschüttungsanteilscheine sowie Thesaurierungsanteilscheine 
ohne KESt-Abzug über je 1 Stück bzw. Bruchstücke davon (0,1, 0,01, 0,001) auszugeben.  

 
Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden. 
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3. Soweit die Anteilscheine in Sammelurkunden dargestellt werden, erfolgt die Gutschrift der Ausschüttungen gemäß 
§ 26 bzw. der Auszahlungen gemäß §§ 27 und 27a durch das jeweils für den Anteilinhaber depotführende Kreditinsti-
tut. 

 
§ 15 Veranlagungsinstrumente und –grundsätze 
 
1.  Für den Kapitalanlagefonds dürfen nach Maßgabe der §§ 4, 20 und 21 InvFG und der §§ 16ff der Fondsbestimmun-

gen alle Arten von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und anderen liquiden Finanzanlagen erworben werden, so-
fern dadurch dem Grundsatz der Risikostreuung Rechnung getragen wird und die berechtigten Interessen der Anteil-
inhaber nicht verletzt werden. 

 
2.  Das Fondsvermögen des FTC Gideon I wird nach den folgenden, demonstrativ beschriebenen, anlagepolitischen 

Grundsätzen angelegt: 
 

a) Es werden bis zu 100 % Anteile an Kapitalanlagefonds gemäß § 17 dieser Fondsbestimmungen - unabhängig 
des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbe-
stimmungen schwerpunktmäßig in Aktien, oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände, investieren oder 
von zumindest einer international anerkannten Quelle (zB Klassifizierung nach Bloomberg, Datastream, soft-
ware-systems.at Börsensoftware & Datenbankservice GmbH, etc.) als Aktienfonds, oder damit vergleichbarer 
Fonds, kategorisiert werden; darunter können auch aktiv oder passiv gemanagte börsengehandelte Exchange 
Traded Funds (ETFs) fallen.   

 
Dabei müssen die in den jeweiligen Kapitalanlagefonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen 
geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen un-
terliegen. 

 
b) Wenn es die Marktsituation erfordert, können Investitionen in Vermögensgegenstände gem. § 18 dieser Fonds-

bestimmungen auch eine wesentliche Rolle spielen (bis zu 100 % des Fondsvermögens). 
 
c)  Die Kapitalanlagegesellschaft behält sich vor, neben den in lit. a) und lit. b) genannten Vermögensgegenständen 

in untergeordnetem Ausmaß auch in sonstige Vermögensgegenstände gem. § 15 Z 1 zu investieren. 
 
d)  Derivative Instrumente gemäß § 19 und § 19a dieser Fondsbestimmungen dürfen sowohl zur Risikominimierung 

(Absicherung) als auch zu Anlagezwecken (Spekulation) eingesetzt werden.  
 

Sofern sich die Kapitalanlagegesellschaft für den Einsatz derivativer Instrumente entscheidet  
 

-  werden der Absicherung dienende Derivate grundsätzlich nur eine (sehr) untergeordnete Rolle spielen (zB 
Absicherung des Marktrisikos durch den Einsatz von Finanzterminkontrakten auf Aktienindices, Absicherung 
des Währungsrisikos durch den Einsatz von Devisentermingeschäften) 

 
-  können derivative Instrumente zu Anlagezwecken (insbesondere Futures auf Aktienindices) bezogen auf den 

Gesamtnettowert des Fondsvermögens auch eine entscheidende Rolle spielen; das mit solchen Derivaten 
verbundene Gesamtrisiko darf jedoch den Gesamtnettowert des Fondsvermögens des FTC Gideon I nicht 
überschreiten. 

 
3.  Werden für den Kapitalanlagefonds Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben in die ein Derivat eingebettet 

ist, so hat dies die Kapitalanlagegesellschaft hinsichtlich der Einhaltung der §§ 19 und 19a zu berücksichtigen. Anla-
gen eines Kapitalanlagefonds in indexbasierten Derivaten werden bei den Anlagegrenzen des § 20 Abs.3 Z 5, 6, 7 
und 8d InvFG nicht berücksichtigt. 

 
4. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedstaat einschließlich seinen Gebietskörperschaften, 

von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder meh-
rere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. erworben werden, so-
fern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest  sechs  verschiedenen Emissionen erfolgt wobei die Veran-
lagung in ein und derselben Emission 30 v.H. des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. 

 
5.  Der Erwerb nicht voll eingezahlter Aktien oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente 

oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens zulässig. 
 
§ 15a Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 
 
Wertpapiere sind  
 
a)  Aktien und andere, Aktien gleichwertige Wertpapiere, 
 
b)  Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, 
 
c)  alle anderen marktfähigen Finanzinstrumente (z.B. Bezugsrechte), die zum Erwerb von Finanzinstrumenten im Sin-
ne des InvFG durch Zeichnung oder Austausch berechtigen, mit Ausnahme der in § 21 InvFG genannten Techniken und 
Instrumente. 
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Für die Qualifikation als Wertpapier müssen die Kriterien des § 1a Abs. 3 InvFG vorliegen.  
 
Wertpapiere schließen zudem im Sinn des § 1a Abs. 4 InvFG  
 
1.  Anteile an geschlossenen Fonds in Form einer Investmentgesellschaft oder eines Investmentfonds,  
 
2.  Anteile an geschlossenen Fonds in Vertragsform, 
 
3.  Finanzinstrumente nach § 1a Abs. 4 Z. 3 InvFG 
 
ein. 
 
Geldmarktinstrumente sind Instrumente, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind, deren 
Wert jederzeit genau bestimmt werden kann und die die Voraussetzungen gemäß § 1a Abs. 5 bis 7 InvFG erfüllen. 
 
§ 16 Börsen und organisierte Märkte 
 
1. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie 
 
 - an einem geregelten Markt gemäß § 2 Z 37 BWG notiert oder gehandelt werden oder 
 
 - an einem anderen anerkannten, geregelten für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden 

Wertpapiermarkt eines Mitgliedstaates gehandelt werden oder 
 
 - an einer im Anhang angeführten Börse eines Drittstaates amtlich notieren oder 
 
 - an einem im Anhang angeführten anderen anerkannten, geregelten, für das Publikum offenen und ordnungsge-

mäß funktionierenden Wertpapiermarkt eines Drittstaates gehandelt werden, oder 
 
 - die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zur amtlichen Notierung oder zum 

Handel an einer der vorgenannten Börsen oder zum Handel an einem der vorgenannten anderen Märkte bean-
tragt wird und die Zulassung spätestens binnen eines Jahres ab Beginn der Ausgabe der Wertpapiere erfolgt. 

 
2. Nicht auf einem geregelten Markt gehandelte, frei übertragbare Geldmarktinstrumente, die üblicherweise auf dem 

Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind und deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann, über die ange-
messene Informationen vorliegen, einschließlich solcher Informationen, die eine angemessene Bewertung der mit der 
Anlage in solche Instrumente verbundenen Kreditrisiken ermöglichen, können für den Kapitalanlagefonds erworben 
werden, sofern die Emission oder der Emittent selbst den Vorschriften über den Einlagen- und den Anlegerschutz un-
terliegt und entweder 

 
 - von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaates, 

der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen Investitionsbank, einem Dritt-
staat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat der Föderation, oder von einer internationalen 
Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garan-
tiert werden, oder 

 
 - von Unternehmen begeben werden, dessen Wertpapiere an den unter Ziffer 1 - ausgenommen Neuemissionen - 

bezeichneten geregelten Märkten gehandelt werden, oder 
 
 - von einem Institut begeben oder garantiert werden, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Krite-

rien einer Aufsicht unterstellt ist, oder von einem Institut begeben oder garantiert werden, welches Aufsichtsbe-
stimmungen unterliegt und diese einhält, die nach Auffassung der Finanzmarktaufsicht mindestens so streng 
sind wie die des Gemeinschaftsrechts, oder 

 
 - von anderen Emittenten begeben werden, die einer Kategorie angehören, die von der Finanzmarktaufsicht zuge-

lassen wurde, sofern für Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die gleich-
wertig sind, und sofern es sich bei dem Emittenten entweder um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von 
mindestens EUR 10 Mio. handelt, das seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der Richtlinie 78/660/EWG 
erstellt und veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger handelt, der innerhalb einer eine oder mehrere börsenno-
tierte Gesellschaften umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder 
um einen Rechtsträger handelt, der Unternehmens-, Gesellschafts- oder Vertragsform die wertpapiermäßige Un-
terlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll; 
die Kreditlinie hat durch ein Finanzinstitut gesichert zu sein, das selbst die in Z. 2 3.Punkt genannten Kriterien er-
füllt. 

 
3.  Insgesamt dürfen bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht die Vor-

aussetzungen der Z 1 und 2 erfüllen, angelegt werden. 
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§ 17 Anteile an Kapitalanlagefonds 
 
1. Anteile an Kapitalanlagefonds ( = Kapitalanlagefonds und Investmentgesellschaften offenen Typs) gemäß § 20 Abs. 

3 Z. 8b InvFG, welche die Bestimmungen der Richtlinie 85/611/EWG erfüllen (OGAW), dürfen jeweils bis zu 20 v.H. 
des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese ihrerseits zu nicht mehr als 10 v.H. des Fondsvermögens in 
Anteile anderer Kapitalanlagefonds investieren. 

 
2. Anteile an Kapitalanlagefonds gemäß § 20 Abs. 3 Z. 8c InvFG, welche die Bestimmungen der Richtlinie 85/611/EWG 

nicht erfüllen (OGA) und deren ausschließlicher Zweck es ist, 
 
 - beim Publikum beschaffte Gelder für gemeinsame Rechnung nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wert-

papieren und anderen liquiden Finanzanlagen zu investieren, und 
 
 - deren Anteile auf Verlangen der Anteilinhaber unmittelbar oder mittelbar zu Lasten des Vermögens der Kapital-

anlagefonds zurückgenommen oder ausbezahlt werden, 
 
 dürfen jeweils bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens, insgesamt jedoch nur bis zu 30 v.H. des Fondsvermögens 

erworben werden, sofern 
 
 a) diese ihrerseits zu nicht mehr als 10 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Kapitalanlagefonds investieren 

und 
 
 b) diese nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer Aufsicht unterstellen, welche nach Auffassung 

der Finanzmarktaufsicht derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist und ausreichende Gewähr für 
die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht, und 

 
 c) das Schutzniveau der Anteilinhaber dem Schutzniveau der Anteilinhaber von Kapitalanlagefonds, die die Be-

stimmungen der Richtlinie 85/611/EWG erfüllen (OGAW), gleichwertig ist und insbesondere die Vorschriften für 
eine getrennte Verwahrung des Sondervermögens, die Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und Leerverkäufe 
von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richtlinie 85/611/EWG gleichwertig sind, 
und 

 
 d) die Geschäftstätigkeit Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich ein Urteil über 

das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden. 
 

Zur Beurteilung der Gleichwertigkeit des Schutzniveaus der Anteilinhaber im Sinne der lit. c) sind die in § 3 der Infor-
mationen- und Gleichwertigkeitsfestlegungsverordnung (IG-FestV) idgF genannten Kriterien heranzuziehen. 

 
3. Für den Kapitalanlagefonds dürfen auch Anteile an Kapitalanlagefonds erworben werden, die unmittelbar oder mittel-

bar von derselben Kapitalanlagegesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Kapitalanla-
gegesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte 
Beteiligung verbunden ist. 

 
§ 18 Sichteinlagen oder kündbare Einlagen 
 
1. Für den Kapitalanlagefonds dürfen Bankguthaben in Form von Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Lauf-

zeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten und das Bankguthaben 
ist der Höhe nach nicht begrenzt. 

 
2. Die Bestimmungen der Z 1 sind allgemeiner Natur. Der Kapitalanlagefonds darf die von Z 1 umfassten Vermögens-

gegenstände nach Maßgabe der in § 15 genannten anlagepolitischen Grundsätze erwerben. 
 
§ 19 Derivate 
 
1. Für den Kapitalanlagefonds können abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate), einschließlich gleichwertiger bar abge-

rechneter Instrumente eingesetzt werden, die an einem der in § 16 genannten geregelten Märkten gehandelt werden, 
wenn es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne des § 15a oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechsel-
kurse oder Währungen handelt, in die der Kapitalanlagefonds gemäß seinen Veranlagungsgrundsätzen (§ 15) inves-
tieren darf. Mitumfasst sind auch Instrumente, die die Übertragung des Kreditrisikos der zuvor genannten Vermö-
genswerte zum Gegenstand haben. 

 
2. Das mit den Derivaten verbundene Gesamtrisiko darf den Gesamtnettowert des Fondsvermögens nicht überschrei-

ten. Bei der Berechnung des Risikos werden der Marktwert der Basiswerte, das Ausfallsrisiko, künftige Marktfluktua-
tionen und die Liquidationsfrist der Positionen berücksichtigt. 

 
3. Der Kapitalanlagefonds darf als Teil seiner Anlagestrategie Derivate innerhalb der in § 20 Abs.3 Z 5, 6, 7, 8a und 8d 

InvFG festgelegten Grenzen einsetzen, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte diese Anlagegrenzen nicht über-
schreitet. 
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4. Die Bestimmungen der Z 1 bis Z 3 sind allgemeiner Natur. Der Kapitalanlagefonds darf die von Z 1 umfassten Fi-
nanzinstrumente nach Maßgabe der in § 15 genannten anlagepolitischen Grundsätze einsetzen. 

 
§ 19a OTC-Derivate 
 
1.  Für den Kapitalanlagefonds können abgeleitete Finanzinstrumente, die nicht an einer Börse gehandelt werden 

(OTC-Derivate), eingesetzt werden, sofern 
 

a) es sich bei den Basiswerten um solche gemäß § 19 Z 1 handelt, 
 

b) die Gegenparteien einer Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien sind, die von der Finanzmarktaufsicht 
durch Verordnung zugelassen wurden 

 
c) die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit 
auf Initiative des Kapitalanlagefonds zum angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein Gegenge-
schäft glattgestellt werden können. 

 
d) diese innerhalb der in § 20 Abs.3 Z 5, 6, 7, 8a und 8d InvFG festgelegten Grenzen veranlagt werden und das 
Gesamtrisiko der Basiswerte diese Anlagegrenzen nicht überschreitet. 

 
2.  Das Ausfallrisiko bei Geschäften eines Kapitalanlagefonds mit OTC-Derivaten darf folgende Sätze nicht überschrei-

ten: 
 

a) wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut ist, 10 v.H. des Fondsvermögens, 
 

b) ansonsten 5 v.H. des Fondsvermögens. 
 
3.  Die Bestimmungen der Z 1 und Z 2 sind allgemeiner Natur. Der Kapitalanlagefonds darf die von Z 1 umfassten Fi-

nanzinstrumente nach Maßgabe der in § 15 genannten anlagepolitischen Grundsätze einsetzen. 
 
§ 19b Value at Risk 
 
Nicht anwendbar. 
 
§ 20 Kreditaufnahme 
 
Die Kapitalanlagegesellschaft darf für Rechnung des Kapitalanlagefonds kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 v.H. des 
Fondsvermögens aufnehmen. 
 
§ 21 Pensionsgeschäfte 
 
Die Kapitalanlagegesellschaft ist berechtigt, für Rechnung des Kapitalanlagefonds innerhalb der Veranlagungsgrenzen des 
InvFG Vermögensgegenstände mit der Verpflichtung des Verkäufers, diese Vermögensgegenstände zu einem im vorhinein 
bestimmten Zeitpunkt und zu einem im vorhinein bestimmten Preis zurückzunehmen, für das Fondsvermögen zu kaufen. 
 
§ 22  Wertpapierleihe 
 
Die Kapitalanlagegesellschaft ist innerhalb der Veranlagungsgrenzen des InvFG berechtigt, Wertpapiere bis zu 30 v.H. des 
Fondsvermögens im Rahmen eines anerkannten Wertpapierleihsystems an Dritte befristet unter der Bedingung zu übereig-
nen, daß der Dritte verpflichtet ist, die übereigneten Wertpapiere nach Ablauf einer im vorhinein bestimmten Leihdauer wie-
der zurück zu übereignen. 
 
§ 23 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme 
 
Die Berechnung des Anteilwertes gemäß § 6 erfolgt in EUR. 
 
Der Ausgabezuschlag zur Deckung der Ausgabekosten der Gesellschaft beträgt 4,0 v.H. Für die Ermittlung des Ausgabe-
preises wird der sich ergebende Betrag auf den nächsten Cent aufgerundet. Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert. 
 
Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Kapitalanlagegesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausga-
be von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen. 
 
Abrechnungsstichtag bei der Ausgabe von Anteilen 
 
Der zur Abrechnung kommende gültige Ausgabepreis ist der von der Depotbank ermittelte Rechenwert jenes Bank- bzw. 
Börsetages, der drei Bankarbeitstage bzw. drei österreichische Börsetage nach Ordereingang bei der Depotbank folgt, zu-
züglich des Ausgabeaufschlages.  
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Abrechnungsstichtag bei der Rücknahme von Anteilen 
 
Der zur Abrechnung kommende gültige Rücknahmepreis ist der von der Depotbank ermittelte Rechenwert jenes Bank bzw. 
Börsetages, der drei Bankarbeitstage bzw. drei österreichische Börsetage nach Ordereingang bei der Depotbank folgt.  

§ 23a  Begrenzte Dauer, Einstellung der Ausgabe von Anteilen 
 
Nicht anwendbar. 
 
§ 24 Rechnungsjahr 
 
Das Rechnungsjahr des Kapitalanlagefonds ist die Zeit vom 1. Oktober bis zum 30. September des nächsten Kalenderjah-
res. 
 
§ 25 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen 
 
1. Die Kapitalanlagegesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 

0,10 % des Fondsvermögens, die aufgrund der Monatsendwerte errechnet wird, monatlich mindestens jedoch Eu-
ro 2.500.- zulasten des Fondsvermögens.  

 
2. Die Kapitalanlagegesellschaft hat weiters Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendun-

gen, wie insbesondere Kosten für Pflichtveröffentlichungen, Depotgebühren, Prüfungs- und Abschlusskosten. 
 
3. Neben den der Kapitalanlagegesellschaft zustehenden Vergütungen gehen  
 

-) eine monatliche Vergütung, die auf Grund der Monatsendwerte des Fondsvermögens errechnet wird, und 
 
-) eine erfolgsabhängige Vergütung („Performance Fee“)  

 
 an einen externen Fondsmanager zu Lasten des Fondsvermögens.  
 
3a.  Die monatliche Vergütung beträgt bis zu 0,125% des Fondsvermögens zum jeweiligen Monatsende. 

 
3b.  Performance Fee: Die Performance Fee beträgt 15 % der Performance. Die Performance wird durch einen Vergleich 

der Rechenwerte zum Ende des Betrachtungszeitraumes ermittelt. Für die Berechnung der Performance Fee wird die 
High-Watermark Methode angewandt, d.h. Performance Fee fällt nur bei einem neuen Höchststand des Rechenwer-
tes zum Ende des Betrachtungszeitraumes an. 
 
Pro Monat gibt es zwei annähernd gleich lange Betrachtungszeiträume: 1. von Monatsanfang (sofern dieser ein 
Bankarbeitstag ist, sonst der nachfolgende Bankarbeitstag) bis Monatsfünfzehnten (sofern dieser ein Bankarbeitstag 
ist, sonst der nachfolgende Bankarbeitstag) 2. von Monatsfünfzehnten (sofern dieser ein Bankarbeitstag ist, sonst der 
nachfolgende Bankarbeitstag) bis Monatsultimo (sofern dieser ein Bankarbeitstag ist, sonst der nachfolgende Bank-
arbeitstag). 

 
Fällt eine Performance Fee in der ersten Monatshälfte an, wird diese abgegrenzt und bei der Anteilspreisberechnung 
berücksichtigt, jedoch erst zum Ultimo - gemeinsam mit einer allfällig weiteren Performance Fee für den Betrach-
tungszeitraum der zweiten Monatshälfte – fällig und dem Fondsvermögen im Folgemonat angelastet. 

 
§ 26 Verwendung der Erträgnisse bei Ausschüttungsanteilscheinen 
 
Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten, 
nach dem Ermessen der Kapitalanlagegesellschaft ausgeschüttet werden. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus 
der Veräußerung von Vermögenswerten des Kapitalanlagefonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Kapi-
talanlagegesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz ist zulässig. Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttun-
gen in keinem Fall den Wert von EUR 1.150.000,- unterschreiten. Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteil-
scheinen ab 1. Jänner (Zwischenausschüttungen sind möglich) des folgenden Rechnungsjahres gegebenenfalls gegen 
Einziehung eines Erträgnisscheines auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Jedenfalls ist ab 1. Jänner ein gemäß § 13 3.Satz InvFG ermittelter Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung 
einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden 
ist. 
 
§ 27 Verwendung der Erträgnisse bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESt-Abzug (Thesaurierer) 
 
Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. So-
ferne nicht bei allen Anteilinhabern die Voraussetzungen für ein Unterbleiben der Auszahlung gemäß § 13 InvFG 
vorliegen, ist ab 1. Jänner des folgenden Rechnungsjahres ein gemäß  § 13  3. Satz InvFG ermittelter Betrag auszuzahlen, 
der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitaler-
tragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist. 
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§ 27a Verwendung der Erträgnisse bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Abzug (Vollthesaurierer Inlands-
tranche und Auslandstranche) 
 
Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es 
wird keine Auszahlung gem. § 13 3. Satz InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KESt Auszahlung auf den Jah-
resertrag gemäß § 13 3.Satz InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der ab 1. Jänner des folgenden Rechenjahres.  
 
Die Kapitalanlagegesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, 
dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der in-
ländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung ge-
mäß § 94 des Einkommensteuergesetzes vorliegen. 
Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß § 13 3.Satz InvFG ermittelte Betrag 
durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuzahlen. 
 
§ 27b Verwendung der Erträgnisse bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Abzug (Vollthesaurierer Auslands-
tranche) 
 
Nicht anwendbar. 
 
§ 28 Abwicklung 
 
Vom Nettoabwicklungserlös erhält die Depotbank eine Vergütung von 0,5 v.H. des Fondsvermögens. 
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Anhang zu den Besonderen Fondsbestimmungen 

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten 
(Version Oktober 2009) 

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR 

Nach Artikel 16 der Richtlinie 93/22/EWG (Wertpapierdienstleistungsrichtlinie) muss jeder Mitgliedstaat ein aktuelles Ver-
zeichnis der von ihm genehmigten Märkte führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission 
zu übermitteln. 

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten 
Märkte zu veröffentlichen.  

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten 
Märkte “größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Ver-
zeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetsite zu-
gänglich machen. 

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter 

http://www.fma.gv.at/cms/site//attachments/0/9/6/CH0236/CMS1230557514954/27072009-liste_geregelte_maerkte.pdf *) 

im „Verzeichnis der Geregelten Märkte (pdf)“. 
 
1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren: 

1.2.1 Luxemburg   Euro MTF Luxemburg 

1.3. Gemäß § 20 Abs. 3 Z 1 lit. b InvFG anerkannte Märkte im EWR: 

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.  

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR 

2.1 Bosnien Herzegovina:  Sarajevo, Banja Luka 

2.2 Kroatien:   Zagreb Stock Exchange 

2.3 Schweiz:   SWX Swiss-Exchange 

2.4 Serbien und Montenegro:  Belgrad 

2.5 Türkei:    Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") 

2.6 Russland:   Moskau (RTS Stock Exchange) 

3. Börsen in außereuropäischen Ländern 

3.1 Australien:   Sydney, Hobart, Melbourne, Perth 

3.2 Argentinien:   Buenos Aires 

3.3 Brasilien:   Rio de Janeiro, Sao Paulo 

3.4 Chile:    Santiago 

3.5 China    Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange 

3.6 Hongkong:   Hongkong Stock Exchange 

3.7 Indien:    Bombay 

3.8 Indonesien:   Jakarta 

3.9. Israel:    Tel Aviv 

3.10 Japan: Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima 

3.11 Kanada:    Toronto, Vancouver, Montreal 

3.12 Korea:    Korea Exchange (Seoul, Busan) 

3.13 Malaysia:   Kuala Lumpur 

3.14 Mexiko:    Mexiko City 

*)Der Link kann durch die österr. Finanzmarktaufsicht (FMA) geändert werden. Den jeweils aktuellen Link finden Sie auf der Homepage der 
FMA: www.fma.gv.at, Anbieter, „Informationen zu Anbietern am österreichischen Finanzmarkt“, Börse, Übersicht, Downloads, Verzeichnis 
der Geregelten Märkte. 
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3.15 Neuseeland:   Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland 

3.16 Philippinen:   Manila 

3.17 Singapur:   Singapur Stock Exchange 

3.18 Südafrika:   Johannesburg 

3.19 Taiwan:    Taipei 

3.20 Thailand:   Bangkok 

3.21 USA:    New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock  
Exchange (NYSE), Los Angeles/Pacific Stock Exchange, San Francisco/Pacific 
Stock Exchange, Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati 

3.22 Venezuela:   Caracas 

3.23 Vereinigte Arabische Emirate: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)   

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 

4.1 Japan:    Over the Counter Market 

4.2 Kanada:    Over the Counter Market 

4.3 Korea:    Over the Counter Market 

4.4 Schweiz: SWX-Swiss Exchange, BX Berne eXchange; Over the Counter Market der Mit-
glieder der International Securities Market Association (ISMA), Zürich 

4.5 USA  Over the Counter Market im NASDAQ-System, Over the Counter Market (mar-
kets organised by NASD such as Over-the-Counter Equity Market, Municipal 
Bond Market, Government Securities Market, Corporate Bonds and Public Di-
rect Participation Programs) Over-the-Counter-Market for Agency Mortgage-
Backed Securities 

5. Börsen mit Futures und Options Märkten 

5.1 Argentinien:   Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

5.2 Australien:   Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX) 

5.3 Brasilien:   Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de  
Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange 

5.4 Hongkong:   Hong Kong Futures Exchange Ltd. 

5.5 Japan:    Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures  
Exchange, Tokyo Stock Exchange 

5.6 Kanada:    Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange 

5.7 Korea:    Korea Exchange (KRX) 

5.8 Mexiko:    Mercado Mexicano de Derivados 

5.9 Neuseeland:   New Zealand Futures & Options Exchange 

5.10 Philippinen:   Manila International Futures Exchange 

5.11 Singapur:   Singapore International Monetary Exchange 

5.12 Slowakei:   RM-System Slovakia 

5.13 Südafrika: Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange 
(SAFEX) 

5.14 Schweiz:   EUREX 

5.15 Türkei:    TurkDEX 

5.16 USA: American Stock Exchange, Chicago Board Options  Exchange,                 
Chicago, Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid 
America Commodity Exchange, New York Futures Exchange, Pacific Stock Ex-
change, Philadelphia Stock Exchange, New York Stock Exchange, Boston Op-
tions Exchange (BOX) 

 


